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Einführung

� Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN 2008

� Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010)

� Merkblatt für die Übertragung des Prinzips der Entwurfsklassen nach den RAL 
auf bestehende Straßen M_EKLBEST (201?)
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Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN 2008

� Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze

� Kategorisierung aller Netzelemente

� Bedeutung der Verbindung

� Ansprüche aus dem verkehrswegeseitigem Umfeld

� Bewertung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität

� Pkw-Fahrgeschwindigkeiten

� Umwegigkeiten
� Qualitätsvorgaben für Verkehrsnetze

� Wesentliche Änderungen gegenüber den RAS-N 1988

� Integrierte Betrachtung aller Verkehrsteilsysteme

� Bewertung der verbindungsbezogenen Angebotsqualität

� Straßentypen statt Lagekriterien
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Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN 2008

� Funktionale Gliederung der Verkehrsnetze – zentrale Orte

� Aufwertung bei großen verkehrlichen Verflechtungen und viel 
Transitverkehr

� Abwertung bei schwach ausgeprägten verkehrlichen Verflechtungen oder 
gutes Angebot anderer Verkehrssysteme
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Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN 2008

� Metropolregionen und zentrale Orte
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Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN 2008

� Übertragung der Luftliniennetze auf das bestehende Netz

� Kürzester Weg

� Schnellster Weg

� Überprüfung der Eignung für die Verbindungsfunktionsstufe

� Bündelung von Verkehrsströme

� Entlastung schützenswerter Gebiete

� Verkehrssichere Routen (ESN)

� Qualitätsvorgaben für Verkehrsnetze
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Entwurfsklasse

� Eingangsgröße ist die Straßenkategorie gemäß den RIN

� Neubau, Um- und Ausbau

� Zuordnung der Straßen im Bestand

� Verkehrsbelastung einer Straße einer bestimmten Kategorie außergewöhnlich 
hoch -> eine höherrangige Entwurfsklasse

� Verkehrsbelastung einer Straße einer bestimmten Kategorie außergewöhnlich 
gering -> eine niederrangige Entwurfsklasse

� EKL 4 bis maximal DTV = 3.000 Kfz/24h und SV = 150 Fz/24h
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Merkmale der einzelnen Entwurfsklassen
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Regelquerschnitte nach RAL EKL 1
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Regelquerschnitte nach RAL EKL 1

� DTV bis 20.000 Kfz/24 h

� Verkehrstechnischer Mittelstreifen

� Kraftfahrstraße

Quelle:

Schaumburger Nachrichten 4.8.09
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Regelquerschnitte nach RAL EKL 2

� DTV bis 17.000 Kfz/24 h

� Ggf. Kraftfahrstraße

� > 20 % gesicherte Überholmöglichkeiten
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Regelquerschnitte nach RAL EKL 3

� DTV bis 15.000 Kfz/24 h

� Bei DTV < 5.000 und SV < 300 SVfz/24 h

� Fahrbahnbreite auch 3,00 m
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Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010 )

� Regelquerschnitte nach RAL EKL 3

� DTV bis 3.000 Kfz/24 h

� SV Anteil bis 150 SVFz/ 24 h
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Was ist mit dem Bestandsnetz ???

� Verkehrsinfrastruktur in Deutschland (Stand: 1.1.2006)

� Überörtliches Straßennetz (ohne OD) 231.400 km  

� davon 

� Autobahnen 12.363 km

� Bundesstraßen 32.169 km 

� Landesstraßen 65.205 km 

� Kreisstraßen 69.635 km

� Grobe Schätzung

� 5 % EKL 1 davon 2 Strecken RAL-konform

� 15 % EKL 2 davon wenige RAL-konform

� 50 % EKL 3 davon einige RAL-konform

� 30 % EKL 4 davon 2 Strecken RAL-konform

� Über 100.000 km kommunale Gemeindeverbindungsstraßen außerorts 
(von insgesamt etwa 413.000 km)
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Was ist mit dem Bestandsnetz ???

� VFS und EKL in Baden-Württemberg

Quelle: Universität Stuttgart

Quelle: Universität Stuttgart
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M EKLBEST – Strategie 

� Anlass, eine Erhaltungsmaßnahme durchzuführen

� Defizite in der Verkehrssicherheit

� Defizite bei Verkehrsablaufes/Verbindungsqualität

� bautechnische Erfordernisse
� Kein Anlass für eine Erhaltungsmaßnahme

� Anpassung an die Grundprinzipien der Standardisierung und 
Wiedererkennbarkeit gemäß den RAL

� Wenn der Bedarf jedoch festgestellt wurde

� Um-/Ausbau weitestgehend nach den Vorgaben der RAL

� wesentliche Wiedererkennungsmerkmale umsetzen

� Mindestanforderungen müssen erfüllt werden

� Mindestlänge der Kennzeichnungsabschnitte

� für Straßen der EKL 1 etwa 15 km

� für Straßen der EKL 2 etwa 10 km

� für Straßen der EKL 3 etwa 5 km

� für Straßen der EKL 4 etwa 3 km
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Inhalt des M_EKLBEST



17© TU Berlin – Fachgebiet Straßenplanung und Straßenbetrieb

Umsetzungsstrategie

� Wiedererkennbarkeit der EKL muss gewährleistet werden

� Längsmarkierung ist am besten geeignet für die Kennzeichnung einer EKL

� Verkehrsrechtlich geeignet und kontinuierlich sichtbar

� Umsetzbarkeit

� Im Rahmen von Erhaltungsmaßnahmen möglich

� Ummarkierung in besonderen Fällen wirtschaftlich vertretbar

� Umsetzungskonzepte im Rahmen von Erhaltungs- und Ausbaustrategien 
planbar
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Umsetzungsstrategie

� Bedingungen

� So nah wie möglich an den RAL

� Mindestvoraussetzungen für die Kennzeichnung einer EKL

� Maßnahmenkatalog für die einzelnen Entwurfsklassen 
� Vorgehen

� Zuordnung eines Netzabschnittes zu einer EKL

� Festlegung der wesentlichen Wiedererkennbarkeitsmerkmale, die im
Rahmen der Um/Ausbaus umgesetzt werden können/sollen

� Entscheidung für welche Teilstrecke die Kennzeichnung einer EKL 
erfolgen kann
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M_EKLBEST – K-, V-, E-Maßnahmen

� K-Maßnahmen (kennzeichnende Maßnahmen)

� V-Maßnahmen (vorausgesetzte Maßnahmen) 

� E-Maßnahmen (ergänzende Maßnahmen)

K 1 
Markierung eines verkehrstechnischen Mittelstreifens (doppelte Fahrstreifenbegrenzungslinie mit farbi-

ger Füllung) 

K 2 Markierung einer doppelten Fahrstreifenbegrenzungslinie oder doppelten Leitlinie in Straßenmitte 

K 3 Markierung einer einfachen Leitlinie oder einer einfachen Fahrstreifenbegrenzungslinie in Straßenmitte 

K 4 
Demarkierung einer einfachen Leitlinie in Straßenmitte und Abmarkierung von seitlichen Ausweichstrei-

fen 
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M_EKLBEST – EKL 1

V-Maßnahmen bei Straßen der EKL 1 

V 1.1 Verbot des Radverkehrs auf der Fahrbahn 

V 1.2 Anlage von Überholfahrstreifen (auf 30 % oder mehr für jede Fahrtrichtung) 

V 1.3 Anlage teilplanfreier Knotenpunkte (von einzelnen Ausnahmen abgesehen) 

V 1.4 
Einrichtung von Lichtsignalanlagen an den ausnahmsweise verbleibenden plangleichen und 

teilplangleichen Knotenpunkten 

V 1.5 Beseitigung oder Sicherung von Unstetigkeitsstellen in der Linienführung 

V 1.6 Fahrbahnverbreiterung in den verbleibenden zweistreifigen Teilstrecken auf 7,75 m oder mehr 

V 1.7 Abhängen von Wirtschaftswegen und Herstellung der Anbaufreiheit 

E-Maßnahmen bei Straßen der EKL 1 

E 1.1 Ausweisung als Kraftfahrstraße 

E 1.2 Umbau oder Entfernung plangleicher oder teilplangleicher Knotenpunkte 

E 1.3 Reduzierung der Verknüpfungen unterhalb der EKL 3 
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M_EKLBEST – EKL 1

� Entscheidungsbaum EKL 1
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M_EKLBEST – EKL 1

� Anpassung des Regelquerschnittes 

Vorhandene 
Fahrbahn-

breite       
[m] 

Randstreifen-
breite neben 
dem einstrei-
figen Be reich          

[m] 

Fahrstreifen-
breite im ein-

streifigen 
Bereich            

[m] 

Mittel-
streifen-

breite   
[m] 

Überholfahr-
streifenbreite 
im zweistreifi-
gen Bereich             

[m] 

Hauptfahr-
streifenbreite 
im zweistreifi-
gen Bereich                         

[m] 

Randstreifen-
breite neben 

dem zweistrei-
figen Be reich              

[m] 

11,00 0,25 3,25 0,75 3,25 3,25 0,25 

11,25 0,25 3,25 1,00 3,25 3,25 0,25 

11,50 0,50 3,25 1,00 3,25 3,25 0,25 

11,75 0,50 3,25 1,00 3,25 3,25 0,50 

12,00 0,75 3,25 1,00 3,25 3,25 0,50 

12,25 0,75 3,50 1,00 3,25 3,25 0,50 

12,50 0,75 3,50 1,00 3,25 3,50 0,50 

12,75 0,75 3,50 1,00 3,25 3,50 0,75 

13,00 1,00 3,50 1,00 3,25 3,50 0,75 

13,25 1,00 3,50 1,00 3,25 3,50 1,00 

13,50 1,25 3,50 1,00 3,25 3,50 1,00 

13,75 1,25 3,50 1,00 3,50 3,50 1,00 

14,00 1,25 3,75 1,00 3,50 3,50 1,00 

14,25 1,25 3,75 1,00 3,50 3,75 1,00 

14,50 1,25 3,75 1,00 3,50 3,75 1,25 
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M_EKLBEST – EKL 2

V-Maßnahmen  

V 2.1 Verbot des Radverkehrs auf der Fahrbahn 

V 2.2 Anlage von Überholfahrstreifen (auf 15 % oder mehr für jede Fahrtrichtung) 

V 2.3 Einrichtung von Lichtsignalanlagen an unfallauffälligen oder hochbelasteten Knotenpunkten so-

wie an Knotenpunkten im Anschluss an Überholfahrstreifen  

V 2.4 Sicherung der Linksabbieger bei vorhandenen Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen (mindes-

tens im Zuge der bevorrechtigten Knotenpunktarme) 

V 2.5 Beseitigung oder Sicherung von Unstetigkeitsstellen in der Linienführung 

V 2.6 Fahrbahnverbreiterung in den zweistreifigen Teilstrecken auf 7,50 m oder mehr (u.a. um den 

Anforderungen des Betriebsdienstes gerecht zu werden) 

E-Maßnahmen 

E 2.1 Anlage teilplangleicher Knotenpunkte bei starkem kreuzenden Verkehr 

E 2.2 Einrichtung von Lichtsignalanlagen an Knotenpunkten 

E 2.3 Reduzierung der Verknüpfungen unterhalb der EKL 3 
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M_EKLBEST – EKL 2

� Entscheidungsbaum EKL 2
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M_EKLBEST – EKL 3 und EKL 4

V-Maßnahmen bei Straßen der EKL 3 

V 3.1 Fahrbahnverbreiterung auf 6,00 m oder mehr 

E-Maßnahmen bei Straßen der EKL 3 

E 3.1 Ggf. Umbau von plangleichen Knotenpunkten ohne LSA mit LSA oder KV  

E 3.2 Sicherung der Linksabbieger bei vorhandenen Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen 

E 3.3 Ggf. Umbau schiefwinkliger Kreuzungen zum Versatz 

E 3.4 Ggf. Anlage eines Radweges gemäß den Vorgaben der ERA 

E 3.5 Fahrbahnverbreiterung auf 7,50 m oder mehr 

E 3.6 Ggf. Beseitigung oder Sicherung von Unstetigkeitsstellen der Linienführung 

V-Maßnahmen zum Erreichen der EKL 4 

V 4.1 Fahrbahnverbreiterung auf 5,00 m oder mehr 

E-Maßnahmen bei Straßen der EKL 4 

E 4.1 Fahrbahnverbreiterung auf 6,00 m 
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M_EKLBEST – EKL 3 und EKL 4

� Entscheidungsbaum EKL 3 und EKL 4
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M_EKLBEST – EKL 3 und EKL 4

� Anpassung des Regelquerschnittes

� EKL 3 RQ 11

� EKL 4 RQ 9

 

Vorhandene 

Fahrbahnbreite  

[m] 

Randstreifen-

brei te          

[m] 

Fahrstreifen-

brei te          

[m] 

Fahrstreifen-

brei te          

[m] 

Randstreifen-

brei te          

[m] 

6,00 0,25 2,75 2,75 0,25 

6,50 0,25 3,00 3,00 0,25 

7,00 0,50 3,00 3,00 0,50 

7,50 0,50 3,25 3,25 0,50 

8,00 0,50 3,50 3,50 0,50 

8,50 0,75 3,50 3,50 0,75 

9,00 1,00 3,50 3,50 1,00 

9,50 1,25 3,50 3,50 1,25 

 

Vorhandene 

Fahrbahnbreite 

[m] 

Ausweichstreifen-

breite links           

[m] 

Kernfahrbahnbrei te          

[m] 

Ausweichstrei-

fenbreite rechts       

[m] 

5,00 0,50 4,00 0,50 

5,50 0,75 4,00 0,75 

6,00 0,75 4,50 0,75 

6,50 1,00 4,50 1,00 

7,00 1,25 4,50 1,25 

7,50 1,25 5,00 1,25 
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Maßnahmen

� Übergangsbereich EKL 1
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Maßnahmen

� Übergangsbereich EKL 2



30© TU Berlin – Fachgebiet Straßenplanung und Straßenbetrieb

Maßnahmen

� Übergangsbereich EKL 4
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Fazit

� Richtlinien für integrierte Netzgestaltung RIN 2008

� Werden künftig mehr Beachtung erfahren -> VFS/VQS

� Richtlinien für die Anlage von Landstraßen RAL (2010)

� Standardisierte Vorgaben für den Neubau -> EKL
� Merkblatt für die Übertragung des Prinzips der Entwurfsklassen nach den RAL 

auf bestehende Straßen M EKLBEST (201?)

� Angepasste Anwendung der RAL für das Bestandsnetz
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit


